
STATUTEN
der

Pistolensektion Riniken

(gegründet am 19. März L976)



I. Name, Sitz und Zweck

Art. 1 Die Pistolenseldion Riniken, nachstehend Verein genannt, wurde gegründet im
lahre 1976 mit Sitz in Riniken. Sie ist ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. des

Schweizerischen Zivilgesetzbuches. Er bezweckt die Schiessfertigkeit seiner Mit-
glieder zu fördern und führt die Bundesübungen gemäss den Vorschriften und

Weisungen des Bundes durch. Als ebenso wichtig erachtet er die Förderung des

sportlichen Schiessens, die Pflege guter Kameradschaft und die Beziehungen zu

befreundeten Organisationen.

Der Verein gehört mit allen seinen Mitgliedern dem Bezirksschützenverband

Brugg, dem Aargauer Schiessspoftverband und dem Schweizer Schiesssportver-

band an. Er ist auch Mitglied der Unfallversicherung schweizerischer Schützenver-

eine.

u. Mitgliedschaft, |ahresbeitrag

Art, 2 Der Verein besteht aus Aktiv-, Ehren- und Passivmitgliedern. Er führt ein Mitglie-

deruezeichnis, analog der Adressadministration des SSV.

AIle in bürgerlichen Ehren stehenden Schweizerinnen und Schweizer, ebenfalls

Jugendliche die im laufenden Jahr das 10. Alte§ahr erreichen, können Mitglied

werden.

Ausländerinnen und Ausländer können als Mitglied aufgenommen werden, wenn

die Zustimmung der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz des Kantons Aar-
gau vorliegt.

4ft. 3 Die Anmeldung für den Beitritt kann mündlich oder schriftlich beim Vorstand er-
folgen. Der Vorstand enbcheidet über die Aufnahme oder Abweisung. Gegen
eine Abweisung kann an die Generalversammlung rekurriert werden.

Alt. 4 Jedes Mitglied erhält nach erfolgter Aufnahme ein Exemplar der Statuten. Es an-
erkennt durch seinen Eintritt deren Gültigkeit und verpflichtet sich, die Statuten
sowie die Beschlüsse der zuständigen Vereinsorgane zu befolgen.

Alt. 5 Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Ausschluss oder Tod.
Der Austritt erfolgt durch mündliche oder schriftliche Austrittserklärung an den
Vorstand auf Ende des Vereinsjahres oder bei Vereinswechsel auf den 1. Dezem-
ber (Mutationworgabe SSV). Er wird von diesem schriftlich bestätigt.
Mit dem Austritt oder Ausschluss erlischt jedes Anrecht auf finanzielle oder an-
dere Ansprüche.

Der Austritt wird erst nach der schriftlichen Bestätigung durch den Vorstand
rechtswirksam.
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Art, 6 Mitglieder, welche dem Interesse oder Ansehen des Vereins oder den Anordnun-
gen im §chiessstand zuwiderhandeln, sowie die ihren finanäellen Verpflichtungen

nicht nachkommen, können auf Antrag des Vorstandes durch die Generalver-

sammlung ausgeschlossen werden.

Es ist hierfür die 213 Mehrheit der anwesenden Mitglieder nötig. Auf Antrag eines

Mitglieds kann die Abstimmung geheim erfolgen.

Att T Zum Ehrenmitglied kann auf Antrag des Vorstandes durch die Generalversamrn-

lung ernannt werden, wer sich um den Verein, das Schiesswesen im Allgemeinen

oder im besonderen Masse verdient gemacht hat. Es geniesst alle Rechte eines

Aktivmitgliedes ist jedoch von dessen Pflichten (Bsp. Jahresbeitrag) befreit.

ArL 8 Aktivmitglieder sind alle an Vereins- Schiessübungen und Schiessanlässen teil-
nehmenden SchüEen.

Angehörige der Armee und weitere Empfänger von Bundesleistungen, welche nur

die Bundesübungen absolvieren, sind ohne persönliche Beitragsleistung zum

Schiessen dercelben zugelassen; sie gelten nicht als Vereinsmitglieder.

Alt. 9 Passivmitglieder sind alle nicht schiessenden Mitglieder. Sie haben Zutritt zu

sämtlichen Vercammlungen und nicht lizenzpflichtigen Anlässen die der Verein

durchftihrt oder an denen er teilnimmt. Sie haben kein Antrags-, Stimm- und

Wahlrecht.

Art. 10 Die Mitgliederbeiträge werden jedes Jahr durch die ordentliche Generalversamm-

lung festgesetzt.

III. Organisation

Aft. 11 Die Organe des Vereines sind:

a) Die Generalvercammlung

b) Der Vorstand

c) Die Rechnungsrevisoren

Art 12 Die Generalversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie findet in der Re-

gel im 1. Quartal des Jahres statt und erledigt folgende Geschäfte:

a) Begnjssung und Präsenz

b) Wahl der Stimmenzähler und eventuell des Tagespräsidenten

c) Abnahme des Protokolls

d) Mitgliedermutationen, Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern

e) EntgegennahmedesJahresberichtes

0 Genehmigung der Jahresrechnung, des Budgets und Festsetzen der Mitglie-

derbeiträge

g) BeschlusSassung über die Teilnahme sowie die Kostenübernahme der
Gruppendoppel von Anlässen des laufenden Jahres
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h) Festlegung der Kompetenzsumme des Vorstands von max. Fr. 1'000.-/1r.,

sofern im Budget nichts anderes beschlossen wurde

i) Wahlen: Vorstand,Präsident,Rechnungsrevisoren
j) Statutenrevision

k) Ernennung von Ehrenmitgliedern

l) Behandlung von Anträgen

m) Beschlussfassung über Fusion oder Auflösung des Vereins

I nft, 13 Ausserordentliche Versammlungen können einberufen werden;

a) Durch den Vorstand

b) auf Begehren eines Fünftels der stimmberechtigten Mitglieder unter Angabe
der zu behandelnden Punkte
einem solchen Begehren muss der Vorstand innert längstens 2 Monaten ab

Eingang Folge leisten.

Jede Versammlung ist beschlussfähig, wenn deren Durchführung den Mitgliedern
mindestens zwei Wochen vorher mit Abgabe der Traktandenliste gemeldet wird.
Nicht traktandiefte Anträge können erst an der folgenden Generalversammlung
behandelt werden.

Die Zustellung an die zuletzt dem Verein gemeldete Anschrift oder E-Mail-Adresse

erfüllt den rechtskonformen Versand.

Art. 14 Die Wahlen und Abstimmungen finden offen statt, sofern die Vereinsversamm-
lung nicht durch einfaches Mehr der anwesenden Stimmberechtigten etwas ande-
res beschliesst.

Jedes anwesende, stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. Die Versamm-
lungsrechte sind nicht übeftragbar.
Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende Stichentscheid.

Aft. 15 Der Vorstand wird auf die Dauer von 2 Jahren gewählt und besteht aus mindes-
tens 3 Mitgliedern. Jedes Mitglied ist nach Ablauf der Amtsdauer wieder wählbar.
Der Präsident wird durch die Generalversammlung gewählt. Im Übrigen konstitu-
ieft sich der Vorstand selbst.
Amterkumulation ist zulässig.

Att. 16 Die Wahl der Revisoren efolgt im gleichen Tumus wie die Wahl des Vorstandes.
Betreffend Wiederwählbarkeit gilt Art. 15

Arl, L7 Für jedes Mitglied ist dle Annahme einer Wahl in den Vorstand oder als Revisor

Ehrensache.
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ry. Pflichten und Kompetenzen von Vorstand und Revisoren

Att. 18 Der Vorstand erledigt alle Geschäfte, die nicht der GV vorbehalten sind:

a) Vertreten des Vereins nach aussen

b) Aufnahme von Neumitgliedern

c) Vorbereitung der Geschäfte für die Generalversammlung

d) Erstellung der vorgeschriebenen Rapporte und Berichte

e) Vorbereiten des Jahresprogrammes und Umsetzung

0 VenrrraltungdesVereinsvermögens

g) Führen der Vereinsbuchhaltung

h) Erstellen des Jahresabschlusses und des Budget

i) Wahl der Delegieften in die übergeordneten Verbände

j) Vorbereitungen und Leitung von Schiessübungen und anderen Anlässen

k) Voltzug der Vereinsbeschlüsse und Handhabung der Statuten

Art. 19 Der Vorstand ist befugt, die verschiedenen FunKionen nach eigenem Ermessen

auf seine Mitglieder zu verteilen.

Ausser dem Präsidenten sind folgende Chargen auf jeden Fall zu besetzen:

Vizepräsident Aktuar, Kassier, Schützenmeister

Aft. 20 Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn ausser dem Vorsitzenden (Präsident oder
Vizepräsident) mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Der Vorsit-
zende hat den Stichentscheid.

Art. 21 Der Präsident oder der Vizepräsident zeichnet durch Kollektivunterschrift mit ei-
nem weiteren Vorstandsmitglied rechtsverbindlich für den Verein.
Sie sind befugt Funktionären für bestimmte Geschäfte (Bsp. e-Banking) Einzel-

unterschrift zu efteilen.

Art 22 Jedes einzelne Vorstandsmitglied ist dem Verein gegenüber für seine Amtsfüh-
rung sowie für ihm anveftrautes Gut verantwortlich und haftbar.

Att. 23 Die Revisoren sind verpflichtet, nach Ablauf jedes Rechnungsjahres die Rechnung
zu prüfen und zuhanden der Generalversammlung Bericht und Antrag zu formu-
lieren.

V. Finanzielles

Att. 24 Das Rechnungsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Att. 25 Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen.



w. Schiessbetrieb

Aft. 26 Es ist für jedes Aktivmitglied Ehrensache an der Bundesübung und am Feld-

schiessen teilzunehmen.

Ait 27 Der Verein besucht nach Möglichkeit die Anlässe nach Jahresprogramm gemein-

sam, als wichtigen Beitrag zur fflege der Kameradschaft.

VII. Schlussbestimmungen

Att. 28 Alle verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich auf beide Geschlechter.

Diese Gleichstellung gilt ebenfalls für alle Reglemente des Vereins.

Art. 29 Eine Statutenrevision findet statt auf Antrag des Vorstandes oder auf Begehren

von mindestens U5 der stimmberechtigten Mitglieder.

Für die Vörnahme der Anderungen ist die Zustimmung von 314 der abgegebenen
gültigen Stimmen erforderlich.

Aft. 30 Die Auflösung des Vereins erfolgt auf Beschluss von 314 der abgegebenen gülti-
gen Stimmen.

Allfälliges Restvermögen ist dem Gemeinderat von Riniken zur Aufbewahrung zu

übergeben, zuhanden eines später sich bildenden Vereins mit dem in Aft. 1 um-

schriebenen Zweck.

Sollte sich innert 15 lahren kein neuer Verein bilden, geht das ganze Vermögen

zur freien Vefügung an die Gemeinde Riniken.

Art. 31 Vorstehende Statuten sind an der ausserordentlichen Generalversammlung vom

07. September 20lSangenommen worden. Sie treten nach der Genehmigung

durch den Aargauer Schiesssportverband und die Abteilung Militär und Bevölke-

rungsschuE des Kantons Aargau in Kraft. Diese Statuten erseEen alle bisherigen

Statuten vollständig.
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Ort: Riniken

PistolenseKion Riniken

Datum : 7. September 2018 / 13. November 2018

Präsident

[^lr1'
Aktuar
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Genehmigt durch den Aargauischen Schiesssportverband

Datum | ' dL 2p 1A

Anerkennung gemäss Aft. 34 Abs. 1 Bst. b in Verbindung mit Aft. 19 der Verordnung
über das Schiesswesen ausser Dienst (Schieswerordnung SR 512.31) vom 5. Dezem-
ber 2003 durch die Abteilung Militäir und BevölkerungsschuE des Kantons Aargau er-
teilt

ort: §o-- *alz
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/ Datum : 2 8, JÄil, 20,9
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